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Berufliche Integration trotz 

Handicaps 

Ein Kurzüberblick der 

Unterstützungsmöglichkeiten 
 

Berufliche ErstausausbildungBerufliche ErstausausbildungBerufliche ErstausausbildungBerufliche Erstausausbildung    

 
•••• Finanzielle Förderung §236 und 241 SGBIII 
•••• Technische Hilfen § 237 SGB III 
•••• Besondere Regelungen bei Prüfungen §48 

Berufsbildungsgesetz, §42b HwO 
•••• Berufsbildungswerke 
 

Ansprechpartner: Berufsberatung der Arbeitsagentur 
Integrationsfachdienste  

Studium 

• Bevorzugte Berücksichtigung des 
Studienortes 

• Antrag auf Nachteilsausgleich  
• Antrag auf Härtefall 
 

Ansprechpartner: Zentralstelle für Vergabe von 
Studienplätzen oder Beratung an den 
Hochschulen direkt 

Berufliche WiedereingliederungBerufliche WiedereingliederungBerufliche WiedereingliederungBerufliche Wiedereingliederung    
• Mobilitätshilfen zur Förderung einer 

Beschäftigungsaufnahme (z.B. Fahrkostenzuschuss) 
• Eingliederungszuschüsse an den Arbeitgeber §217ff SGB III 
• Maßnahmen zur Eignungsfeststellung Trainingsmaßnahmen   

§48 SGB III 
• Berufliche Weiterbildung/Umschulung §77 SGB III und 

Rentenversicherung 
Ansprechpartner: Arbeitsagentur, Rentenversicherung, 
Integrationsfachdienste  

ErwerbsminderungsrenteErwerbsminderungsrenteErwerbsminderungsrenteErwerbsminderungsrente    
• Zeit der EU-Rente nutzen für 

Therapie um z.B. berufliche 
Rehafähigkeit zu erlangen 

• Belastbarkeit unter 3 Stunden 
volle Erwerbsminderung 

• Belastbarkeit unter 6 Stunden  
teilerwerbsgemindert 

 
Ansprechpartner: Rentenversicherung 
 


